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Einleitung

A. Ziel und Gegenstand der Untersuchung

„Haben Zölle noch eine Zukunft?“ Diese Frage stellte Christiansen in den
1970er Jahren angesichts zunehmender Liberalisierungsbestrebungen im inter-
nationalen Handel. Er kam zu dem Ergebnis, dass mit einem „weltweiten Ver-
schwinden der Zölle nicht zu rechnen“ sei,1 und sollte Recht behalten. Denn
auch heute, knapp 50 Jahre später, bleiben Zölle ein zentrales Thema der inter-
nationalen und europäischen Handelspolitik.

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Abgabeform „Zoll“ am Beispiel der Eu-
ropäischen Union. Dabei widmet sich die Arbeit im Wesentlichen den beiden
Fragen: Welche Bedeutung haben Zollabgaben heutzutage in der Europäischen
Union? Wie bestimmt sich der Begriff „Zoll“? Bislang fehlt es nämlich an einer
„rechtlich verbindlichen und allgemeingültigen Begriffsbestimmung“2; sowohl
im Primär- und Sekundärrecht der Europäischen Union als auch in der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH).

Unbekannt sind Zölle nicht – ganz im Gegenteil. Sie sind seit ihren ersten
Erscheinungsformen in der Antike eine mehr oder weniger stark ausgeprägte
„Begleiterscheinung des Handels“.3 Es besteht zweifelsfrei eine Allgemeinvor-
stellung von dem, was unter einem „Zoll“ zu verstehen ist. So ist etwa die ak-
tuelle „Strafzoll“-Politik der US-Regierung in aller Munde.4 Gerade in diesen
„Strafzöllen“ wird von vielen der Inbegriff eines Zolls gesehen. In diesem Zu-
sammenhang zeigt sich jedoch laut Niestedt, dass die anlässlich der Strafzollpoli-
tik geführte „handelspolitische Debatte [. . .] häufig an dem dafür bestehenden
rechtlichen Rahmen vorbei[geht]“.5 Andere wiederum verstehen pauschal jede

1 Christiansen, ZfZ 1974, S. 98 (100). Für Henke ist das Abschätzen von Zukunft
und Entwicklung des Zollrechts „eine mutige Prognose ins Blaue hinein“, in: Ulrich
(Hrsg.), 5 Jahre Binnenmarkt, S. 81.

2 Witte, in: Witte (Hrsg.), Unionszollkodex, Einführung, Rn. 13. Dies ist breiter Kon-
sens in der Literatur zum Zollrecht, vgl. hierzu u. a. Christiansen, ZfZ 1974, S. 98 (98);
Czyzowicz, Customs Law in the System of Law, S. 17, der sich zudem damit auseinan-
dersetzt, „Zollrecht“ zu definieren.

3 Dorsch, ZfZ 1985, S. 294 (294).
4 Zu welthandelsrechtlichen und europarechtlichen Fragen: Herrmann/Glöcke, EuZW

2018, S. 477 ff.; Rinnert, ZfZ 2018, S. 110 ff.; Rogmann, AW-Prax 2018, S. 315 ff.
5 Niestedt in seinem Beitrag „,Strafzölle‘ und das WTO-Recht“, 11.04.2018 (abruf-

bar unter: https://www.exportmanager-online.de/nachrichten/liefern/strafzoelle-und-das-
wto-recht-5982 (letzter Abruf: 30.01.2023)).



Abgabe, die auf Waren bei der Einfuhr erhoben wird, als einen „Zoll“. Diese
allgemeine Idee davon, was Zölle sind, mag zwar ausreichen, um Zölle zu iden-
tifizieren, bietet aber keine Grundlage für eine präzise Begriffsdefinition. Es er-
geben sich allenfalls Anknüpfungspunkte für die weitere juristische Analyse. Ins-
besondere das im anglo-amerikanischen Recht im Kontext von Begriffsbestim-
mungen als „elephant test“ beschriebene Phänomen kann dies veranschaulichen.6

Für Zölle könnte hiernach wie bei einem Elefanten gelten: „it is characterised
more by recognition when encountered than by definition“.7 Das heißt auch
Zölle könnten bislang ein solcher „Elefant“ sein, der eher intuitiv erkannt, als
durch eine feststehende Definition bestimmt wird. Ein Indiz hierfür ist beispiels-
weise die EuGH-Rechtsprechung, nach der Zölle und zollgleiche Abgaben durch
die formale Bezeichnung als „Zoll“ abgegrenzt werden und Zölle so zu identifi-
zieren sind.8 Der EuGH hat den Zollbegriff zu Beginn seiner Binnenmarktrecht-
sprechung lediglich negativ zu dem Begriff der Abgaben zollgleicher Wirkung
abgegrenzt. Danach ist der Zollbegriff seit langem, genauer seit Realisierung der
europäischen Zollunion, kein Gegenstand mehr von EuGH-Verfahren gewesen.9

Der EuGH hat sich stattdessen im Hinblick auf die Gewährleistung der Waren-
verkehrsfreiheit fast ausschließlich mit der Konkretisierung einzelner Begriffs-
elemente der Abgaben zollgleicher Wirkung beschäftigt.10 Im Hinblick auf das
Sekundärrecht hat sich der EuGH wiederum im Schwerpunkt konkreten recht-
lichen Fragen aus dem materiellen Zollrecht gewidmet, ohne den Zollbegriff zu
definieren.

Obwohl der Begriff „Zoll“ ein wesentliches Fundament des europäischen Zoll-
rechts ist, findet sich auch im Unionsrecht keine Legaldefinition des Begriffs.
Zentrale primärrechtliche Regelungen mit Zollbezug wie in Art. 28 ff. sowie
Art. 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) –
zur Freiheit des Warenverkehrs, zu Marktzugang bzw. -regulierung oder zur ge-
meinsamen Handelspolitik – sowie der Unionszollkodex (UZK)11 setzen den
Zollbegriff indes nur voraus. Auch angesichts dessen ergibt sich das Bedürfnis
nach einer begrifflichen Konkretisierung. Wenn nicht bestimmt wird, was „Zoll“

20 Einleitung

6 Bitter, Die Sanktion im Recht der Europäischen Union, S. 4 f.
7 Supreme Court of the United Kingdom, Ivey v Genting Casinos (UK) Ltd t/a

Crockfords; [2017] UKSC 67 (25 Oct 2017), para. 48. In dieser Entscheidung befasste
sich der UK Supreme Court mit dem Begriff „dishonesty“: „Where it applies as an
element of a criminal charge, dishonesty is by no means a defined concept. On the
contrary, like the elephant, it is characterised more by recognition when encountered
than by definition.“

8 Eingehend in 2. Kapitel, B. II. 2.
9 Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 30

AEUV, Rn. 7 ff.
10 Terhechte, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 30

AEUV, Rn. 9. Siehe auch 2. Kapitel, B. II. 3.
11 VO (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Okto-

ber 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union; ABl.EU 2013 Nr. L 269, S. 1.



im unionsrechtlichen Sinne bedeutet, bleibt schließlich auch die Reichweite des
europäischen Zollrechts unpräzise. Hier setzt die vorliegende Arbeit an. So sol-
len die wesentlichen Elemente des Zollbegriffs bestimmt werden, um zugleich
die Basis für die Erarbeitung eines einheitlichen Definitionsvorschlags für das
Unionsrecht zu schaffen.12

Eng verbunden mit der Frage nach den Begriffsmerkmalen stellt sich die ein-
gangs bereits aufgeworfene Frage nach der aktuellen Bedeutung und Funktion
der Zölle. So sind Zölle vor allem im Lichte der Liberalisierungsbestrebungen in
der internationalen und Unions-Handelspolitik zu betrachten.13 Insbesondere
wird also zu hinterfragen sein, ob es sich bei dem europäischen Zoll der Gegen-
wart nur noch um einen „handelspolitischen Zoll“ handelt, der das über Jahr-
zehnte anhaftende Charakteristikum des Finanz-, Wirtschafts- bzw. Schutzzolls
abgestreift hat.14 Auch kann die Frage gestellt werden, ob sich der Zollbegriff
überhaupt auf eine konkrete Funktion reduzieren lässt oder ob es nicht vielmehr
das Zusammenspiel der einzelnen Funktionen ist, das den Zoll des 21. Jahrhun-
derts ausmacht.15 Dem soll in der hiesigen Arbeit ebenfalls mit einer strukturier-
ten Untersuchung des Verständnisses der Unionsakteure und der Zollwissenschaft
nachgegangen werden.16

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die Auseinandersetzung mit dem Zollbegriff für die Zollwissenschaft kein neues
Thema ist. Verschiedene Definitionsvorschläge sind über die Jahre in der zoll-
rechtswissenschaftlichen Literatur angeboten worden. Die Auseinandersetzung
ist jedoch nach dem hiesigen Kenntnistand nicht in einem vergleichbaren Um-
fang und in einer vergleichbaren Tiefe erfolgt.

Ein sehr weit gefasster Definitionsvorschlag Christiansens ist etwa: Zölle sind
„Ein- oder Ausgangsabgaben, denen kein Äquivalent bei der Besteuerung im In-
land entspricht“.17 Graf nimmt wiederum Bezug auf das subjektive Element des
Zolls: „Der Zoll an sich ist niemals eine reine Wirtschaftsmaßregel, sondern ein
Eingriff des politischen Wollens der Menschen in die Wirtschaft.“18 Damit klingt
an, dass für Graf das Motiv der Abgabenerhebung bei der Zolldefinition berück-
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12 Siehe hierzu sogleich Einleitung, B.
13 Auch Christiansen setzt für eine Zukunftsprognose die Zölle in den Kontext der

internationalen Handelspolitik, ZfZ 1974, S. 98 (100).
14 Wolffgang bringt diesen Gedanken eines „handelspolitischen Zolls“ auf in AW-

Prax 2011, S. 255 (255).
15 Siehe auch Dorsch, ZfZ 1967, S. 257 (257) mit näheren Ausführungen zu den ver-

schiedenen Kombinationen des Zollbegriffs. Er deutet eine historische, rechtstechni-
sche, funktionale und faktische Dimension des Zolls und damit einen weiten Umfang
des Zollbegriffs an.

16 Siehe Einleitung, B. III.
17 Christiansen, ZfZ 1974, S. 98 ff.
18 Graf, Die zollpolitischen Zielsetzungen, S. 4.


